
 
 
 
 
 
 
 

GUT BERATEN 
Mag. Erich WOLF 
LOHN- UND SOZIALDUMPING  
Mit Wirkung ab dem 1. Jänner 
2017 hat der Gesetzgeber dem 
Lohn- und Sozialdumping eine 
gesetzliche Grundlage verpasst. 
Was hat sich geändert? 
 Einbeziehung der grenz-
überschreitend entsendeten  
oder nach Österreich überlasse-
nen Arbeitnehmer und der 
Heimarbeiter und Landarbeiter; 
 Auftraggeberhaftung im Bau-
bereich hinsichtlich der Mindes-
tentgeltansprüche; 
 Meldungen (ZK03, ZK04) bei 
grenzüberschreitender Entsen-
dung vor Arbeitsaufnahme an 
die Zentrale Koordinationsstelle; 
 Pflicht zur Bereithaltung der 
Melde- und SV-Unterlagen am 
Arbeitsort (SV-Anmeldung 
E101, A1; Entsendemeldung; 
Beschäftigungsgenehmigung); 
 Bereithaltung der Lohnunter-
lagen (Arbeitsverträge, Dienst-
zettel, Lohnzettel, Lohnzah-
lungsnachweise, Lohn- und Ar-
beitszeitaufzeichnungen, u.a.); 
 Bekanntgabe der Ansprech-
person für die Behörden bereits 
bei der Entsendemeldung; 
 Umfangreiche Strafbestim-
mungen mit Geldstrafen zwi-
schen €  1.000,- und € 50.000,- 
pro Arbeitnehmer, insbesondere 
bei  „Unterentlohnung“. 
GUTER RAT: Bleibt zu hoffen, 
dass mit diesem Gesetz auch 
wirklich die großen grenzüber-
schreitenden Entsender/Über-
lasser ins Netz gehen und nicht 
wie in den Jahren davor, sich 
ausschließlich die inländischen 
Klein- und Mittelbetriebe darin 
verfangen.  
 
 
 

 


